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Verpflichtenden jahrlichen Priifungsbericht oder
Negativerklarung als Bautrager und/oder
Baubetreuer einreichen

. 4

Als Baubetreuer oder Bautrager mussen Sie jahrlich einen Prifungsbericht oder alternativ
eine sogenannte Negativerklarung bei lhrer Aufsichtsbehdrde einreichen.

Basisinformationen

Nach der Makler- und Bautragerverordnung haben Sie als Bautrager und/oder
Baubetreuer die Pflicht, jedes Kalenderjahr durch einen geeigneten Prifer
beziehungsweise eine geeignete Priferin die Einhaltung der sich aus den 88 2 bis 14 der
Makler- und Bautragerverordnung (MaBV) ergebenden Verpflichtungen tberprifen zu
lassen und der zustandigen Behérde den Prufungsbericht bis spatestens zum 31.
Dezember des darauf folgenden Jahres zu Gbermitteln.

Bei der Prufung im Rahmen Ihrer jahrlichen Berichtspflichten wahlen Sie den Prifer aus.
Die Prufung erfolgt auf Ihre Kosten.

Geeignete Prifer sind insbesondere:

o Wirtschaftsprufer,

o vereidigte Buchprufer,

o Wirtschaftsprufungs- und

o Buchpriufungsgesellschaften sowie
o bestimmte Prifungsverbande.

Ungeeignet sind Prufer, bei denen die Besorgnis der Befangenheit besteht, das heif3t,
dass Umstande vorliegen, die die Unabhangigkeit des Prifers beziehungsweise der
Priferin gefahrden kénnten.

Sofern Sie sich als Bautrager und/oder Baubetreuer in einem Berichtszeitraum nicht
einschlagig betatigt haben, sind Sie verpflichtet, anstelle des Prufungsberichts eine
Negativerklarung unaufgefordert bei Ihrer zustandigen Aufsichtsbehdrde einzureichen. Die
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Negativerklarung kénnen Sie selbst abgeben, die Einschaltung eines Prifers ist nicht
erforderlich.

Sofern die Erklarung anstelle von Ihnen als Gewerbetreibendem von dem Prufer
abgegeben wird, mussen Sie eine entsprechende Vollmacht beifigen.

Voraussetzungen

Keine.

Ablauf

Zunachst beauftragen Sie einen anerkannten Prifer mit der Prifung der Berufspflichten
aus der Makler und Bautragerverordnung.

Den erstellten Prufungsbericht kdnnen Sie schriftlich oder online an die zustéandige Stelle
schicken. Wenn Sie in dem Berichtsjahr keine Tatigkeit ausgeiibt haben, tbermitteln Sie
eine Negativerklarung an die zustandige Stelle.

Online- Einreichung:

> Folgen Sie dem Link zum Online-Dienst.

o Als Buger:in mussen Sie sich Gber die BundID anmelden. Als Einzelunternehmer:in
oder Organisation kdnnen Sie sich mit "Mein Unternehmenskonto” im WSP-Konto
anmelden. Nutzen Sie dafur Ihr personliches ELSTER-Zertifikat bzw. das
Organisationszertifikat.

o Der Online-Dienst fuhrt Sie Schritt fur Schritt durch den Antrag.

Schriftliche Einreichung:
o Schicken Sie den Prifbericht oder die Negativerklarung zusammen mit den
bendotigten Unterlagen an die zustandige Stelle.

o Sofern lhre Aufsichtsbehorde Gebiihren fir die Uberprifung des Berichts erhebt,
erhalten Sie im Anschluss einen Gebiuhrenbescheid.

Weitere Hinweise

Sie handeln ordnungswidrig, wenn Sie den Prifungsbericht beziehungsweise die
Negativerklarung nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig bis zu dem
oben angegebenen Termin der zustandigen Behdorde vorlegen, hierfur kann eine Geldbul3e
verhangt werden.

Rechtsbehelf:

o Klage vor dem Verwaltungsgericht.
o Widerspruch (je nach Landesrecht kann der Widerspruch ausgeschlossen sein).
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Bendétigte Unterlagen

o Ausweisdokument
o Prifungsbericht eines geeigneten Prifers
= inklusive Prufvermerk, ob VerstoR3e festgestellt worden sind.
= Der Vermerk ist nach der Verordnung tber die Pflichten der Immobilienmakler,
Darlehensvermittler, Bautrager, Baubetreuer und Wohnimmobilienverwalter mit
Angabe von Ort und Datum zu unterzeichnen, wobei die elektronische
Namenswiedergabe gendigt.
= Ein Vermerk Uber das nicht vorliegen von Versté3en muss ebenfalls
vorgenommen werden.
o Erklarung, dass im Berichtszeitraum keine Tatigkeit ausgelbt wurde
(Negativerklarung)
= Sofern im Berichtszeitraum keine Tatigkeit ausgetbt wurde.

Zustandige Stellen

- Die Senatorin fiir Wirtschaft, Hifen und Transformation | Referat 50
Gewerbeangelegenheiten

= +49 421 361-80191

= Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
= Website

= gewerbe@wht.bremen.de

Online Services

o Online-Antrag

Gebiihren | Kosten

gebuhrenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Sie mussen den Priufungsbericht bzw. die Negativerklarung spatestens bis zum 31.
Dezember des auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres an lhre zustandige
Aufsichtsstelle Gbermitteln.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Keine.
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/abteilung-5-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-referat-50-gewerbeangelegenheiten-190697
https://www.wirtschaft.bremen.de/gewerbe/gewerbeangelegenheiten-53097
mailto:gewerbe@wht.bremen.de
https://bremen.service.wirtschaft.nrw/antrag/34c-pruefberichte-bautraeger-baubetreuer

Rechtsgrundlagen

o 8 34c Abs. 1 Gewerbeordnung
o 8§ 16 Makler- und Bautrdgerverordnung (MaBV)

Aktualisiert am 05.11.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo_34cdv/__16.html

	 Verpflichtenden jährlichen Prüfungsbericht oder Negativerklärung als Bauträger und/oder Baubetreuer einreichen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation | Referat 50 Gewerbeangelegenheiten

	Online Services
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen


